
Belehrung zum Verhalten im Sportunterricht an der Storchenschule 

Schuljahr 2023/24 

August 2023 

1) Turnhallen und Sportplatz werden nur mit Erlaubnis des Sportlehrers betreten. 

2) Schäden in den Kabinen sind zu melden. 

3) Die Sportstätten sind während des Unterrichts nicht zu verlassen. 

4) Im Sportunterricht ist zweckmäßige Sportbekleidung zu tragen. Bei nicht vorhandener  

Sportkleidung: 

a) Bei einer Leistungskontrolle wird zunächst die Note 6 erteilt. Nach Ermessen des Sportlehrers  

kann diese durch Wiederholung der LK ausgebessert werden. 

b) Nach dreimaligem Nichtvorhandensein der Sportkleidung wird im Bereich „sportliches  

Handeln“ die Note 6 erteilt. Hierbei wird jedes Halbjahr separat gewertet. 

5) Das Betreten der Turnhalle ist nur mit Turnschuhen erlaubt (helle Sohle), die keine  

Straßenschuhe sind. Sportkleidung und Hallenschuhe sind auch mit Sportbefreiung mitzubringen! 

6) Schmuck und Uhren sind während des Unterrichts abzulegen. Haare sind zusammenzubinden.  

(Gefahrenquelle!) Das Abkleben von Schmuck ist nicht gestattet. Frisch gestochene Ohrlöcher  

führen zur Nichtteilnahme am Sportunterricht. 

7) Das Aufsuchen der Umkleideräume/der Toiletten ist während des Unterrichts ohne Erlaubnis  

des Sportlehrers nicht gestattet. 

8) Im Unterricht aufgetretene Verletzungen sind sofort dem Sportlehrer mitzuteilen. 

9) Bei langandauernden Verletzungen bzw. Krankheiten (länger als eine Woche) sind Atteste von  

Fach- bzw. Sportärzten vorzulegen. 

10) Film – und Videoaufnahmen können im Rahmen des Sportunterrichts gemäß der  

Datenschutzerklärung zur Bewegungsanalyse/Bewegungskorrektur durchgeführt werden. 

11) Fehlstunden sind grundsätzlich beim Sportlehrer in der nächsten Unterrichtsstunde in  

schriftlicher Form zu entschuldigen. 

12) Den Anweisungen des Sportlehrers ist unbedingt Folge zu leisten. 

13) Sportstätten und Sportgeräte dürfen nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch den Lehrer  

genutzt werden. Das Üben am Gerät ist nur bei Gewährung einer Sicherheitsstellung gestattet. 

14) Die Sportstätten inklusive der Umkleideräume sind sauber und ordentlich zu verlassen. 

15) Im Unterricht sollen nach Möglichkeit Sportbrillen getragen werden. 

16) Während des Sportunterrichts ist das Essen (auch Kaugummi) nicht gestattet. Trinkpausen  

können durch den Sportlehrer veranlasst werden. 


